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NEWS


Welche Informationen müssen 
auf Websites bereitgestellt werden?

1. Vorwort

Im Internet findet man praktisch jede Schule; kein großes Unternehmen kann es sich leisten, nicht im Internet präsent zu sein. Ein immer größerer Anteil des Handels wird über das Internet abgewickelt. 

Auch wenn in den Anfängen offen war, welche Rechtsvorschriften für Websites und den Handel im Internet gelten, so hat heute der Gesetzgeber – sowohl auf europäischer Ebene als auch national – eine Reihe von Vorschriften erlassen, die bei der Gestaltung von Websites und bei der Anbahnung und Abwicklung von Geschäften in Internet zu beachten sind. Da viele unserer Schülerinnen und Schüler im Internet einkaufen und zahlreiche Absolventinnen und Absolventen in irgendeiner Form bei der Gestaltung von Webauftritten von Unternehmen mitwirken, sollten sie die wichtigsten Regeln kennen.

2. Die wichtigsten Regeln
Webshops, die sich auch an Konsumentinnen und Konsumenten richten, haben folgende Informationen bereitzustellen:
	 
	ECG
	MedienG
	GewO
	UGB
	FernabsatzG  (KSchG)
	PraG

	Paragraf(en)
	5,9,10,11
	25
	63
	14
	5c, 5d, 5f
	9

	Name bzw. Firma
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	Rechtsform
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Name des Einzelunternehmers, 
wenn dieser nicht mit Firma ident
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Sitz bzw. Standort des Unternehmens
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	geografische Anschrift
	X
	 
	 
	 
	X
	 

	Telefon, Fax, E-Mail
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	zuständige Kammer o.Ä.
z.B. Wirtschaftskammer
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	spezielle Aufsichtsbehörde
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Hinweis auf und Zugang zu berufs- und gewerberechtlichen Vorschriften  
(Hinweis auf Vorschriften der GewO ist nicht notwendig)
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Berufsbezeichnung
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	UID, sofern vorhanden
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	AGB (sofern verwendet)
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Preise leicht zuordenbar
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Preis inkl. sämtlicher Steuern
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	wesentliche Eigenschaften der Ware
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	Gültigkeitsdauer des Angebotes oder Preises
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	allfällige Versandkosten
	X
	 
	 
	 
	X
	 

	Einzelheiten der Zahlung und der Lieferung
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	Belehrung über Rücktrittsrecht
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	Mindestvertragslaufzeit bei Dauerschuldverhältnissen
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	Information über Vertragssprache
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Information über technische Schritte des Vertragsabschlusses
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Information über Änderungsmöglichkeiten der Bestellung
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Information, ob Bestellung gespeichert wird und wie Kunde Zugang dazu erhält
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Korrekturmöglichkeit für Eingabefehler
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Empfangsbestätigung der Bestellung
	X
	 
	 
	 
	 
	 


Die vom Mediengesetz verlangte Offenlegung trifft nicht nur Unternehmen, sondern diese Angaben müssen auf allen Websites – auch auf jenen von Schulen – aufzufinden sein.

Weiters ist bei der Gestaltung von Webauftritten zu beachten, dass keine urheberrechtlich geschützten Werke (z. B. Bilder, Fotos, Musikstücke) ohne Zustimmung des Urhebers veröffentlicht werden dürfen.

Werden Links auf fremde Seiten so gesetzt, dass nicht erkennbar ist, dass es sich um eine fremde Website handelt (sog. Inline-Links), liegt ebenfalls ein Gesetzesverstoß vor.

3. Vorschlag für den Unterricht:

Für den Unterricht bietet es sich an, Websites – auch den Auftritt der eigenen Schule – darauf hin zu untersuchen, ob die vom Gesetz geforderten Informationen bereitgestellt werden.

Beispiel:

Überprüfen Sie, ob der Webshop www.eduscho.at sämtliche vom Gesetz vorgegebenen Vorgaben erfüllt.

4. Schulbuchbezug:
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Demokratie leben – Recht einfach
mit SbX

SB-Nr. 135638
Manz Verlag Schulbuch, 2009 
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Mitgestalten!
mit SbX
SB-Nr. 135399

Manz Verlag Schulbuch, 2009
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Wirtschaftsrecht 
mit SbX
SB-Nr. 140655
Manz Verlag Schulbuch, 2009
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